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RS OGH 1991/12/17 10ObS257/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1991

Norm

ABGB §90

BSVG §124 Abs2

Rechtssatz

Die Voraussetzung der Erwerbsunfähigkeit nach § 124 Abs. 2 BSVG dürfe nicht deshalb verneint werden, weil der

Ehegatte auf Grund seiner ehelichen Beistandsp4icht alle jene Verrichtungen vornehmen müsse, zu denen die

versicherte Klägerin auf Grund gesundheitsbedingter Einschränkungen nicht mehr in der Lage ist.
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